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Präimplantationsdiagnostik

Die Bundesärztekammer hat am 24. Februar 2000 einen "Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik" vorgestellt, der im Internet unter den Publikationen der Ärztekammer (www.bundesaerztekammer.de) nachzulesen ist.

Präimplantationsdiagnostik (PID) ist die genetische Untersuchung von Zellen, die einem durch künstliche Befruchtung ausserhalb des Körpers (in vitro) erzeugten Embryo entnommen wurden. Dabei nehmen die Eltern medizinisch assistierte Fortpflanzung in Anspruch - nicht etwa wegen Unfruchtbarkeit, sondern um eine PID zu ermöglichen, weil sie ein erhöhtes Risiko für genetisch bedingte Erkrankungen haben. Ein Embryo wird nur in die Gebärmutter transferiert, wenn er unter der PID keine genetische Auffälligkeit aufweist, anderenfalls wird er „verworfen“.

Deshalb ist schon die Formulierung in der Einleitung der Ärztekammer, »daß nach einer künstlichen Befruchtung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft der in-vitro gezeugte Embryo im Falle des Nachweises einer schweren genetischen Schädigung unter Umständen nicht in die Gebärmuttern transferiert wird«, völlig irreführend. Denn es ist gerade der Sinn des Verfahrens, eine gezielte Auswahl gesunder und eine ebenso gezielte Verwerfung der anderen Embryonen zu treffen. Das Verfahren verfehlte diesen Sinn, würde ein genetisch auffälliger Embryo nur „unter Umständen“ nicht in die Gebärmuttern transferiert.

Die PID ist von ihrer Zielsetzung her selektiv, und dennoch hießt es im Diskussionsentwurf, er beinhalte «eine deutliche Absage an jede Art von eugenischer Selektion«. Dies ist nicht nachvollziehbar.

Eine unzulässige - und sachlich falsche -  ethische Güterabwägung verbirgt sich in dem Hinweis, die Präimplantationsdiagnostik könne »im Einzelfall die spätere Pränataldiagnostik ersetzen und damit zu einer Konfliktreduzierung beitragen, weil sie Entscheidungen über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeidet.« Im Gegenteil - der Erfolg der PID wird in der Praxis durch sorgfältige Pränataldiagnostik überwacht.

Wer würde annehmen, Eltern, die sich im Bestreben, ein genetisch unbelastetes Kind zu bekommen, der aufwendigen und belastenden Prozedur von In-vitro-Fertilisation und PID unterziehen, würden in der Folge auf Pränataldiagnostik während der Schwangerschaft verzichten? Was würde passieren, wenn ein durch PID als frei von Mukoviszidose diagnostizierter Embryo implantiert ist, später aber durch Pränataldiagnostik eine Spina bifida entdeckt wird?

Und die Argumentation, PID verhindere Spätabtreibungen, ist in solcher Pauschalität unzutreffend. In all den Fällen nämlich, und das ist der Regelfall, in denen Eltern nicht von vorneherein von ihrer Anlageträgerschaft für eine genetische Erkrankung wissen, werden sie nicht von sich aus auf künstliche Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik zurückgreifen.

Weil der Embryo nur unter Vorbehalt zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erzeugt wird, bringt diese Methode das Embryonenschutzgesetz insgesamt unter Druck. Bislang ist in Deutschland jede künstliche Erzeugung eines  Embryos verboten, soweit diese nicht zur Herbeiführung einer Schwangerschaft dient. Außerdem untersagt das Gesetz jede Verwendung eines Embryos zu einem „nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck“, und das Verwerfen eines Embryos mit positivem genetischem Befund dient mit Sicherheit nicht seiner Erhaltung. Die PID, das darf nicht ausgeblendet werden, hat nur unter Einschluß der Option des Verwerfens genetisch belasteter Embryonen Sinn.

Mit PID ist der ethische Ernstfall eingetreten. Sie ist eine Selektionsmethode, mit der erbbelastetes menschliches Leben aufgespürt wird, um es zu vernichten. Damit kommen wir dem verhängnisvollen Traum vom „perfekten Menschen“ wieder einen Schritt näher.

Im Kern will der Richtlinienentwurf der Bundesärztekammer die Präimplantationsdiagnostik in gewissen Grenzen für ethisch vertretbar erklären und durch - voräufig - enge Indikationen kanalisieren. 

Zwar heißt es noch, PID solle nur bei Risiko besonders „schwerer genetischer Erbschäden“ angewandt werden. Doch ist es naiv zu glauben, daß diese Grenze hält, sobald PID einmal rechtlich zulässig und ein preiswertes Standardverfahren geworden ist.

Die weite Anwendung der herkömmlichen Pränataldiagnostik einschließlich der Abtreibung behinderter Kinder bis zur Geburt belehrt uns genauso eines anderen wie Urteile deutscher Gerichte gegen Ärzte, die durch Unterlassen von Pränataldiagnostik die Geburt behinderter Kinder „verschuldet“ haben und dafür zur Haftung herangezogen werden. In Deutschland werden heute Kinder mit operativ behebbaren Behinderungen wie etwa einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte abgetrieben.

Woher also nehmen wir die Gewißheit, PID würde auf Dauer nur bei „schweren Erbschäden“ eingesetzt? Wäre es vorstellbar, daß ein Embryo, der durch PID als frei von Veranlagung zu Mukoviszidose diagnostiziert wurde, der aber Träger von Trisomie 21 ist, seiner Mutter zur Herbeiführung einer Schwangerschaft übertragen wird?

Nicht zuletzt wird der gesellschaftliche Druck auf Eltern, sie hätten „das doch vorher“ wissen können, umso stärker, je mehr Möglichkeiten zur vermeintlich sicheren Verhinderung genetisch behinderter Menschen zur Verfügung stehen. Dies wird nicht ohne Wirkung auf die allgemeine Einstellung und die Solidarität gegenüber Menschen mit Behinderung bleiben.

Und was geschieht mit den „verworfenen“ Embryonen, die nach der PID nicht auf die Mutter übertragen wurden? Werden interessierte Forscher der  „nutzlosen“ Vernichtung von Embryonen tatenlos zusehen? Sehr rasch würde argumentiert, diese Embryonen könnten als menschliches Experimentiermaterial der Menschheit einen letzten Dienst erweisen – etwa für die Entwickung der Keimbahntherapie, die der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft erst jüngst wieder ins Gespräch gebracht hat.

Wir sollten eine klare Grenze ziehen, solange es noch geht.

